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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT GRAZ-UMGEBUNG  
 
 
 

Umwelt und Agrarwesen  
 

Bearbeiter: Dr. Krenn Helmut 

Tel.: 0316 / 7075 - 600 

Fax: 0316 / 7075-333 

E-Mail: bhgu@stmk.gv.at 

Bei Antwortschreiben bitte 
Geschäftszeichen (GZ) anführen 

GZ:  8.0 J16/2009             Graz, am 05. 10. 2009 

Ggst.: Feststellung des Jagdgebietes  
ab 01. 04. 2010. 

 
 

KUNDMACHUNG 
 

 

Jene Grundbesitzer, welche für die kommende Jagdpachtzeit vom 01.04.2010 bis 31.03.2016 bzw. 

31.03.2019 im Bereich der Gemeinde aufgrund der §§ 3 und 5 bzw.12 des Steiermärkischen 

Jagdgesetzes die Befugnis zur Eigenjagd oder ein Vorpachtrecht an einem Jagdeinschluss 

beanspruchen, werden hiermit gemäß § 10 bzw. § 12 des Steiermärkischen Jagdgesetzes aufgefordert, 

diesen Anspruch binnen 6 Wochen bei der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung anzumelden und 

genau zu begründen. Eigenjagden und Jagdeinschlüsse, welche nicht innerhalb der oben erwähnten 

sechswöchigen Frist zur Ausscheidung aus dem Gemeindejagdgebiet angemeldet wurden, gehören für 

die nächste Pachtzeit zum Gemeindejagdgebiet. 

 

 

Der Bezirkshauptmann: 

i.V. Dr. Krenn Helmut eh. 

 

Angeschlagen am:________________ 

 

Abgenommen am:________________ 

 

 

F.d.R.d.A.: 

Kahlbacher 

 


